
Wird	diese	Nachricht	nicht	richtig	dargestellt,	klicken	Sie	bitte	hier.

Sehr	geehrte	Newsletter	Abonnenten,

anbei	erhalten	Sie	unseren
Oktober-Newsletter

Tag	der	betrieblichen	Mitbestimmung
Der	"Tag	der	betrieblichen	Mitbestimmung"	am	04.02.2020	findet	in	Nürnberg	statt.	Thema

ist	der	Film	"DIE	STILLE	REVULOTION"	-	Kulturwandel	in	der	Arbeitswelt	von	Bodo	Janssen.

Termin:	04.02.2020	von	17:00	-	20:00	Uhr		weitere	Informationen	hier

Ort:	Nürnberg

Neues	aus	der	Rechtsprechung
Betriebsbedingte	Kündigung	von	Mitarbeitern	der	„Lindenstraße“	rechtmäßig

Da	weinen	nicht	nur	viele	Zuschauer,	sondern	auch	Schauspieler	und	Mitarbeiter	der	über	20

Jahre	andauernden	Produktion	„Lindenstraße“.	Nach	der	Entscheidung	des	Senders,	die

Serie	einzustellen,	kündigte	die	Produktionsgesellschaft	die	Arbeitsverhältnisse	der

Mitarbeiter.	Das	Arbeitsgericht	Köln	hielt	die	Kündigungen	aus	betrieblichen	Gründen	für

berechtigt,	hat	aber	die	Frage	der	Wirksamkeit	der	Befristungen	offen	gelassen.	Es	sei

unerheblich,	dass	die	Produktionsgesellschaft	in	Zukunft	eine	neue	Serie	produzieren	werde,

denn	die	Arbeitsverträge	seien	auf	die	„Lindenstraße“	bezogen	gewesen.Arbeitsgericht	Köln

2	Ca	2696/19



Erfundene	Kündigungsgründe	geben
Entschädigungsanspruch
Wenn	ein	Arbeitgeber	missliebige	Mitarbeiter	loswerden	will	und	dafür	Kündigungsgründe

fingiert,	kann	dies	einen	Anspruch	auf	Entschädigung	auslösen.

Im	konkreten	Fall:	Einschleusen	von	drei	Leiharbeitnehmern	in	ein	Seniorenheim,	die

versuchen	sollten,	der	Arbeitnehmerin	verbotenen	Alkohol	am	Arbeitsplatz	schmackhaft	zu

machen.

Falsche	Tatsachenbehauptungen	und	Provokationen	durch	den	Arbeitgeber	stellen	eine

Persönlichkeitsrechtsverletzung	dar,	die	angemessen	zu	entschädigen	ist

(ArbG	Gießen,	3	Ca	433/17)

In	der	Praxis	wird	vermutlich	das	Problem	bestehen,	dass	dieses	merkwürdige	Vorgehen

eines	Arbeitgebers	schwer	zu	beweisen	sein	wird.



Die	gute	Nachricht	der	Woche:
Erstmals	seit	über	15	Jahren	waren	2018	mehr	als	70	%	der	Erwerbstätigen	in	einem

Normalarbeitsverhältnis	beschäftigt.	Darunter	versteht	man	sozialversicherungspflichtige,

unbefristete	Arbeitsplätze	mit	mindestens	21	Wochenstunden	ohne	Zeitarbeit.

(Statistisches	Bundesamt)

Auch	mal	interessant:
Ab	2020	(3.	Bürokratisierungsentlastungsgesetz)	kann	ein	Arbeitgeber	600.--€	anstatt	bisher

500.--€	für	die	Gesundheitserhaltung	jedes	Arbeitnehmers	investieren.	Der	Arbeitnehmer

muss	dafür	keine	Lohnsteuer	oder	Sozialabgaben	zahlen.

Zu	den	möglichen	Maßnahmen	gehören	u.a.	Reduzierung	arbeitsplatzbedingter	Belastungen

und	Maßnahmen	gegen	Suchtmittelkonsum.



Hier	finden	Sie	unseren	neuen	Seminarkatalog	für	2020/21:

Seminarkatalog	2020/21

												Wir	wünschen	Ihnen	eine	schöne															
																																	Herbstzeit.	

																																														Ihr	AUB-Team

Wenn	Sie	diese	E-Mail	nicht	mehr	empfangen	möchten,	können	Sie	diese	hier	kostenlos	abbestellen.	
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